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Agenda

Gemeinsamer Rundgang durch 
den Betrieb

Weitere Informationen und 
Arbeitshilfen 

www.gaststättenunterrichtung-bw.de







... weil die Unterrichtung
Pflicht ist 

Sie ist für jeden Pflicht, der einen 
Gaststättenbetrieb eröffnen möchte ς 

es sei denn, Sie haben eine Ausbildung 
im Lebensmittelbereich.

Liste der Berufe, die befreit sind unter:

www.gaststättenunterrichtung-bw.de



Was ist vor Eröffnung zu tun?
Anmeldung meines Betriebes

6 Wochen vor Eröffnung muss ich eine schriftliche 
Anzeige erstatten (sog. Anzeigeverfahren)

Á Beim zuständigen Gewerbeamt 

Á Mit vollständigen Unterlagen, sonst droht mir 
eine Untersagung

Meldet sich das Gewerbeamt nicht, darf ich 
anfangen ς es gibt keine separate Erlaubnis mehr!



Welche Unterlagen 
muss ich einreichen?

Á Anzeigeformular mit Angaben zum 
Betrieb

Á Nachweis der Unterrichtung 
(gibt es heute zum Abschluss)

Á Ausweis (Identifikationsnachweis)

Á Handelsregisterauszug nur bei 
juristischen Personen 
(z.B. GmbH, UG; nicht bei OHG, GbR)



Ist damit für mich 
alles erledigt?

Nein! Das Amt prüft nicht alles (andere Fachbereiche)

Ich sollte selbst beim Baurechtsamt vorsprechen, v.a. bei

Á Nutzungsänderungen (Laden wird zum Restaurant)

Á Baulichen Änderungen (Wände einziehen)

Á Brandschutzthemen (Fluchtwege, Beschilderung) 

Achtung bei Betriebsübernahme! 
(Unsicherheit durch Vorgänger)



Muss ich weitere Ämter 
aufsuchen?

Ja, z.B. die Immissionsschutzbehörde, bei

Á Lärmthemen (z.B. Terrasse/Anwohner)

Á Fettabscheider (Vorgaben der Kommune beachten)

Á Abluftanlage (bei Lärm- und Geruchsbelästigungen)

Achtung bei Betriebsübernahme!
(Unsicherheit durch Vorgänger)



Wo finde ich denn alle
diese Ämter?

Maßgeblich ist der Ort meiner Betriebsstätte, 
nicht mein Wohnort

Á Gewerbeamt: Meistens Rathaus, in kleinen Kommunen 
das Landratsamt

Á Ähnlich bei Baurechtsamt oder Immissionsschutzbehörde

Á Handelsregisterauszug kann online abgerufen werden

Zuständigkeiten unter: www.gaststättenunterrichtung-bw.de





Darf ich einfach loslegen?

Entscheidend ist, wem die Fläche gehört

Á Eigentum oder Pacht: Keine weitere Erlaubnis 
erforderlich (sofern im Anzeigeverfahren 
angegeben)

Á Öffentliche Fläche (Gehweg, Straße): 
Hierfür benötige ich eine Sondernutzungs-
erlaubnis

Á Schriftlicher Antrag beim Rathaus, in kleinen 
Kommunen beim Landratsamt

Zuständigkeit unter: 
www.gaststättenunterrichtung-bw.de



Was muss ich dabei beachten?

Á Rechtzeitig beantragen, kann mehrere Wochen bis 
Monate dauern

Á Zeitraum angeben, wie lange will ich die Fläche nutzen 
(ganzjährig oder nur in den Sommermonaten)?

Á Amt prüft, ob die öffentliche Fläche eingeschränkt 
werden kann (Feuerwehraufstellflächen, Gehwegbreite, 
Lärmschutz etc.)

Á Vorsicht: Erlaubnis ist meist auf ein Jahr befristet, fürs 
Folgejahr muss ich erneut rechtzeitig beantragen



Was kostet mich die Sondernutzung? 

Abhängig von der Lage, Größe und Dauer 

Esslingen: 
50 qm
83 Euro / Monat

 

 

Bodman ςLudwigshafen (Bodensee): 
50 qm in der Hochsaison am Ufer

1.000 Euro / Monat

 

 





Kann ich mein Mobiliar selbst 
auswählen?

Nein, nicht immer und nicht überall: Gestaltungsrichtlinien

Á Manche Kommunen möchten ein einheitliches Stadtbild

Á Verbot von Sonnenschirmen mit Werbeaufdruck

Á Vorgaben zu hochwertigem Mobiliar (Holz statt Plastik)

Á Gemeinden können solche Regeln (auch nachträglich) 
erlassen

Á Können auch für meine gepachtete Privatfläche gelten

Um das zu erfahren, muss ich aktiv bei meinem Gewerbeamt 
nachfragen





Kann ich jeden Namen 
verwenden?

Nur, sofern ich keine Marken-/Namensrechte verletze

Á Markenrechte entstehen durch Eintragung ins Markenregister, 
z.B. sind McDonalds, Ĺ Osteria nicht möglich (MCDonals?)

Á Ich muss mich selbst informieren: DPMA-Recherche unter
www.gaststättenunterrichtung-bw.de

Á Namensrechte entstehen durch tatsächliche 
vorherige Verwendung am Markt (Nutzung 
fremder Namen kritisch, ggf. Google-Recherche)





Muss ich meine Speisekarte 
aushängen?

Preise muss ich im Preisverzeichnis angeben:

Á Neben dem Eingang der Gaststätte

Á Wesentliche Angebote (Speisen und Getränke) 

Á Endpreise (inkl. MwSt. und etwaiger sonstiger 
Kosten)

TIPP: Gesamte Speisekarte aushängen 
(rechtssicher und zieht Gäste an)



Muss ich dort noch mehr 
aushängen?

Á Öffnungszeiten?
 (dient der Info meiner Gäste, begründet keine 

Öffnungspflicht)
 TIPP: Küchenzeiten angeben

Á Kontaktdaten?
 (kann sinnvoll sein, falls etwas passiert)



Wie lange darf ich meinen 
Betrieb öffnen?

Solange die Sperrzeit nicht greift, 
auch Sonn- und Feiertags

Á Montag ς Freitag
Sperrzeit von 3 - 6 Uhr (Kurorte: 2 - 6 Uhr)

Á Samstag ς Sonntag
Sperrzeit von 5 - с ¦ƘǊ όαtǳǘȊǎǘǳƴŘŜάύ



Was heißt nun Sperrzeit für mich?

Das ist die Zeit, in der mein Betrieb geschlossen sein muss und ich 
keine Leistungen des Betriebs anbieten darf

Á Ich darf keine Getränke oder Speisen abgeben 
(Auch nicht verschenken?)

Á Ich darf keine Gäste im Betrieb dulden 
(Auch nicht bei geschlossener Gesellschaft?)

Á Ab Eintritt der Sperrzeit (z.B. 3 Uhr) darf ich keine Gäste mehr 
in meinem Betrieb dulden (rechtzeitig letzte Runde) - gilt nicht 
für Beschäftigte



Wann darf ich länger öffnen?
Ausnahmen zugunsten von Betrieben

Á Keine Sperrzeit in der Nacht zum 1. Januar 

Á In der Nacht zum Fasnachtsdienstag und
zum 1. Mai gilt die Sperrzeit von 5-6 Uhr 

Á Betriebliche Ausnahmen ς muss ich beantragen 
(sog. Sperrzeitverkürzung beim Gewerbeamt) 

Á Allgemeine Ausnahmen durch die Gemeinde 
möglich ς kommen selten vor



Wann muss ich früher 
schließen?
Ausnahmen zulasten von Betrieben

Wenn es Einschränkungen gibt

Á Auflage schon bei Eröffnung (Schreiben der 
Behörde anlässlich der Gewerbeanmeldung)

Á Spätere Auflagen (z.B. wegen wiederholter 
Lärmbeschwerden)

Á Allgemeine einschränkende Regelungen durch 
die Gemeinde (RVO) 



Sperrzeiten in der 
Außengastronomie

Grundsätzlich gelten die Sperrzeitregelungen auch für 
meine Außengastronomie

Á Aber: Öffnungszeiten werden in der Außengastronomie 
meist eingeschränkt

Á Erfolgt durch RVO / Auflage (oft schon bei Eröffnung)

Á Häufig schon ab 22 Uhr, manchmal auch 23 Uhr oder 
24 Uhr

Wichtig: Bei der Planung des Betriebs berücksichtigen 
(weniger Umsatz)



Welche Sperrzeit gilt nun?

Sperrzeit, die in 
dem Schreiben der 
Behörde steht, gilt

Nein Nein

MontagςFreitag: 3 ς 6 Uhr
SamstagςSonntag: 5 ς 6 Uhr
Kurorte: ab 2 Uhr
Ausnahmen: Silvester, Fastnacht, 1. Mai
oder auf Antrag (Sperrzeitverkürzung)

Erkundigen Sie sich 
bei der Gaststätten-
behörde, ob eine 
Rechtsverordnung für 
die Kommune 
vorliegt





Bei Minderjährigen muss ich aufpassen  

Zur Übersicht: www.gaststättenunterrichtung-bw.de

Aufenthaltsverbote in Raucherlokalen, Spielhallen, Nachtclubs, Nachtbars





Darf ich in meinem Betrieb rauchen 
lassen?

Grundsätzlich ist das Rauchen durch Gäste in der Gastronomie 
verboten, ausgenommen sind

Á Raucherlokale

Á Rauchernebenräume 

Á Wein- und Festzelte

Á Außengastronomie

Einzelne Voraussetzungen: 
www.gaststättenunterrichtung-bw.de

 



Muss ich dazu Schilder 
aufhängen?

Ja, jeder muss seine Räume entsprechend 
kennzeichnen

Á Auch Nichtraucherlokale (Rauchverbot)

Á Rauchernebenraum: 
Raucher- / Nichtraucherbereich

Á Raucherlokal: Zutrittsverbot unter 18 Jahren

www.gaststättenunterrichtung-bw.de

           
           Schilder im 
        Starter-Paket

    
               





Á Jeder muss in seinem Betrieb einen Auszug des 
aktuellen Jugendschutzgesetzes im Gastraum 
aushängen 

Á Auch wenn Jugendliche keinen Zutritt haben, z.B. 
Raucherlokal?

Á Aushang im Starter-Paket
www.gaststättenunterrichtung-bw.de

Aushang 
Jugendschutzgesetz



Darf ich immer  
Musik abspielen 
und tanzen lassen?

Ja, solange kein Tanz- und 
Musikverbot besteht z.B. an 
bestimmten Feiertagen 
όαǎǘƛƭƭŜ CŜƛŜǊǘŀƎŜάύ 

Übersicht aller Feiertage
www.gaststättenunterrichtung-bw.de


